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§ 1 Einleitung

A. Problemaufriss

Der Begriff der Pandemie (von griechisch: pan = alles, demos = Volk) entstammt
der Epidemiologie; er bezeichnet eine Krankheit, die auf irgendeinem Erdteil auf-
taucht und sich dann rasant über alle Regionen unseres Globus ausbreitet.1 Von
Beginn des letzten Jahrhunderts bis zur Schweinegrippe 2009/2010 wurde die
Menschheit von drei Grippepandemien heimgesucht.2 In den Jahren 1918/1919 war
es die Spanische Grippe, 1957 die Asiatische Grippe und 1968 die Hongkong-
Grippe. Die Asiatische Grippe und die Hongkong-Grippe verliefen eher milde, die
Spanische Grippe jedoch zeigte verheerende Auswirkungen. Ihr fielen nach neueren
Schätzungen bis zu 50 Millionen Menschen zum Opfer. Diese hohen Todeszahlen
resultierten unter anderem daraus, dass Anfang 1918 noch der Erste Weltkrieg wütete
und die Soldatentransporte sowie die Massenlager in Kasernen und Camps einen
idealen Nährboden für das neue Grippevirus darstellten. Die Soldaten wurden zudem
verschifft, was eine rasche Globalisierung der Krankheiten mit sich brachte. Es wird
geschätzt, dass mehr als die Hälfte aller Erdbewohner an der Spanischen Grippe
erkrankten.3

Nach der Jahrtausendwende stieg die Befürchtung vieler Menschen, es könnte
erneut zu einer Pandemie kommen. Unter Geflügel kursierte das aggressive Virus
H5N1 und man befürchtete dessen Übertragung auf den Menschen. Doch bevor es
dem Virus gelang, sich stabil im Menschen einzunisten, wurden etwa 100 Millionen
Geflügeltiere getötet.4 Der Industrie gelang es, einen Impfstoff zu entwickeln und die
Weltgesundheitsorganisation und die nationalen Gesundheitsverwaltungen erar-
beiteten Pandemiepläne.5 Die Katastrophe blieb aus. Im Jahre 2009 trat dann die

1 Kaufmann, Seuchen – Wissen, was stimmt, S. 9 f.; ders., Wächst die Seuchengefahr? –
Globale Epidemien und Armut: Strategien zur Seucheneindämmung in einer vernetzten Welt,
S. 84.

2 Vgl. dazu Kloepfer/Deye, DVBl. 2009, S. 1208 mit Verweis auf Vasold, Grippe, Pest und
Cholera – Eine Geschichte der Seuchen in Europa, S. 272.

3 Kaufmann, Seuchen – Wissen, was stimmt, S. 51. Am Schluss starben 50 Millionen
Menschen, also fünfmal mehr als im Ersten Weltkrieg. Hierzu Kaufmann, a.a.O., S. 52.

4 Kaufmann, Seuchen – Wissen, was stimmt, S. 53.
5 Der Pandemieplan der WHO ist abrufbar unter http://www.who.int/csr/disease/influenza/

pandemic/en (zuletzt abgerufen am 13. März 2011); Nationaler Pandemieplan, Stand: Mai
2007, abrufbar unter http://www.rki.de/nn_200120/DE/Content/InfAZ/I/Influenza/Pandemie
planung/Pandemieplanung__Node.html?__nnn=true (zuletzt abgerufen am 13. März 2011).
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Schweinegrippe6 auf und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief Mitte 2009
die höchste Pandemiewarnstufe 6 und damit die erste Pandemie des 21. Jahrhunderts
aus.7 Es entstanden Verunsicherung und Unruhe in der Bevölkerung, was auch der
beinahe täglichen Berichterstattung der Medien geschuldet war.8 Aufgrund der
Dauer des Infektionsgeschehens und der Art der getroffenen Maßnahmen stand das
öffentliche Gesundheitswesen vor einer der größten Herausforderungen der ver-
gangenen Jahrzehnte. Letztlich verlief die Schweinegrippe dann allerdings moderat.9

Pandemien suchten immer wieder unsere Erde heim, und die medizinische
Wissenschaft stellt gar nicht die Frage nach dem „Ob“ einer neuen Pandemie,
vielmehr interessiert nur das „Wann“.10 Der Mensch wird immer mobiler. Innerhalb
einiger Stunden kann er an nahezu jeden Ort der Welt gelangen. Intendierte Ver-
besserungen des Lebens führen aber auch zu immer neuen Risiken und Gefahren-
lagen und so korreliert mit zunehmender Mobilität die wachsende Gefahr neuer
Pandemien.11 Es stellt sich die Frage, worin die Rolle des Staates angesichts dieser
Dialektik des Fortschritts besteht.12 Der Staat hat die Gesundheit seiner Bürger zu

6 Der Name „Schweinegrippe“ erklärt sich daraus, dass ein Großteil der Gene dieses neuen
Grippevirus von einem Schweinegrippevirus abstammt. Da diese Bezeichnung mitunter die
Befürchtung hervorrief, durch den Verzehr von Schweinefleisch könne man sich infizieren, gab
es auch andere Namensvorschläge wie bspw. „Neue Grippe“ oder „Amerikanische Grippe“, da
die Schweinegrippe zunächst in Mexiko, also vom amerikanischen Kontinent, ausging; dazu
Kaufmann, Seuchen – Wissen, was stimmt, S. 48 f.; Kloepfer/Deye, DVBl. 2009, S. 1208.

7 Die jeweils aktuelle Warnstufe wird auf der Homepage der WHO unter http://www.who.
int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html (zuletzt abgerufen am 13. März 2011); vgl.
hierzu auch Knufmann-Happe, in: Kloepfer (Hrsg.), Pandemien als Herausforderung für die
Rechtsordnung, S. 21 ff.

8 Vgl. die Medienanalyse des RKI zur pandemischen Influenza (H1N1) 2009, in Epide-
miologisches Bulletin Nr. 25/2010 (28. Juni 2010), abrufbar unter http://edoc.rki.de/documents/
rki_fv/rehRavdyHQSM/PDF/26j1XydeG3e2kU.pdf (zuletzt abgerufen am 13. März 2011). Hier
wurde die Berichterstattung der drei regionalen Tageszeitungen Weser Kurier, BILD Bremen
und TAZ Bremen erfasst und analysiert. In den Monaten Oktober bis Dezember 2009 wurden
alle in den drei genannten Tageszeitungen zum Thema pandemische Influenza (H1N1) 2009
erschienenen Artikel mit einem standardisierten Fragebogen erfasst und ausgewertet. Im Un-
tersuchungszeitraum wurden insgesamt 444 Artikel zum Thema veröffentlicht. Die BILD-
Zeitung griff das Thema mit 226 Artikeln am häufigsten auf. Weser-Kurier und TAZ veröf-
fentlichten 103 bzw. 115 Artikel; vgl. allg. auch Gusy, FS Bull, S. 995 ff.

9 Insgesamt wurden dem Robert Koch-Institut bis März 2010 über 220.000 Fälle von
pandemischer Influenza übermittelt. In Deutschland wurden über 250 Todesfälle im Zusam-
menhang mit einer nachgewiesenen Infektion mit pandemischer Influenza (H1N1) 2009 erfasst.
Die höchste Todeszahl in Europa wies Großbritannien mit 362 Toten auf. Aktuelles Zahlen-
material wird auf der Homepage des European Influenza Surveillance Network (EISN) be-
reitgestellt, http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EISN/Pages/home.aspx (zu-
letzt abgerufen am 26. Oktober 2010).

10 Kloepfer/Deye, DVBl. 2009, S. 1208.
11 Kaufmann, Seuchen – Wissen, was stimmt, S. 53.
12 Vgl. zur Dialektik des Fortschritts allgemein Horkheimer/Adorno, Dialektik der Auf-

klärung, passim.
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sichern und zu schützen.13 Er muss demnach alles Nötige zur Vorsorge, Vermeidung
und Bekämpfung einer Pandemie tun. Für die Erfüllung dieser öffentlichen Auf-
gaben verfügt der moderne Verfassungsstaat über verschiedene Mittel. So können
beispielsweise Untersuchungen und Quarantänemaßnahmen vorgenommen wer-
den.14 Das ordnungsrechtliche Instrumentarium ist allerdings vor dem Hintergrund
mannigfaltiger Bedingungszusammenhänge, die sich einem summativen Verständ-
nis gar entziehen und der mangelnden Reichweite einzelstaatlicher Maßnahmen bei
der Bekämpfung von Pandemien lediglich als Teilelement eines weiterreichenden
Entscheidungs- und Handlungsgeflechts zu begreifen.

Bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vollzog sich in den Verwal-
tungswissenschaften ein Umbruch, der mit der mangelnden Eignung des Ord-
nungsrechts für die Bekämpfung von Seuchen zusammenhing.15 Das traditionelle
Fach der Medizinalpolizei wurde mit der zunehmenden Urbanisierung und Über-
bevölkerung der Städte konfrontiert. Der Cholera, die ab 1830 die Menschen be-
drohte, war mit dem herkömmlichen Instrumentarium der Medizinalpolizei nicht
beizukommen.16 Eine Absperrung von Grenzen und die Abriegelung betroffener
Landstriche konnten die Verbreitung dieser Seuche nicht verhindern und kamen
zudem in Konflikt mit den Bedürfnissen einer zunehmend auf Handel ausgerichteten
Gesellschaft.17 Schließlich forderten die Erkenntnisse der Medizin vermehrt den
Ausbau der Infrastruktur, das heißt derjenigen Einrichtungen, auf welche die Mit-
glieder des Gemeinwesens in ihrer Gesamtheit und unter den Bedingungen der in-
dustriell-technischen Zivilisation in Form einer Grundversorgung angewiesen sind.18

Es waren der Übergang zur Industriegesellschaft und der Urbanisierungsprozess, die
neue Bekämpfungskonzepte gegen die Verbreitung von Krankheiten verlangten.

Heute, in der Zeit der Ablösung der Industriegesellschaft durch die Informations-
und Wissensgesellschaft mit ihren globalisierten Krankheitsrisiken ist wiederum ein
Umbruch in den Maßnahmen der Pandemiebekämpfung zu verzeichnen. Die Bun-
desrepublik ist mit Blick auf die Pandemievorsorge auf internationale und euro-
päische Kooperation angewiesen. Eine Selbstgenügsamkeit nationalen Rechts wäre
in diesem Zusammenhang fatal. Es hat sich ein Mehrebenengeflecht ausgebildet. Der

13 Zur Aufgabe des Gesundheitsschutzes im internationalen und europäischen Kontext
Sander, Internationaler und europäischer Gesundheitsschutz, S. 30 f.; unter dem Blickwinkel
des Nationalstaats vgl. Ramm, in: Schröder (Hrsg.), Zum freiheitlichen sozialen Rechtsstaat,
S. 111; zur zukunftsbezogenen Komponente Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungs-
vorsorge, S. 118; vgl. auch die rechtshistorische Darstellung der Medizinalpolizei bei Jel-
linghaus, Zwischen Daseinsvorsorge und Infrastruktur, S. 43 ff.; aus der bundesverfassungs-
rechtlichen Rechtsprechung hierzu bspw. BVerfGE 121, 317 – Rauchverbot in Gaststätten.

14 Vgl. §§ 29 Abs. 2, 30 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Ein Überblick über Maßnahmen der
Infektionsschutzverwaltung findet sich bei Walus, DÖV 2010, S. 127 ff.

15 Vgl. ausführlich hierzu Jellinghaus, Zwischen Daseinsvorsorge und Infrastruktur, S. 6 ff.
16 Jellinghaus, Zwischen Daseinsvorsorge und Infrastruktur, S. 6 f.
17 Jellinghaus, Zwischen Daseinsvorsorge und Infrastruktur, S. 54.
18 Jellinghaus, Zwischen Daseinsvorsorge und Infrastruktur, S. 6.
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